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körpert Humanismus und soziale 
Gerechtigkeit. Sie beruht auf dem 
sozialistischen Eigentum an Produk
tionsmitteln und bringt die politische 
Herrschaft der Arbeiterklasse zum 
Ausdruck, die sie im Bündnis mit der 
Klasse der Genossenschaftsbauern, 
den Angehörigen der Intelligenz 
und den anderen werktätigen 
Schichten ausübt und zu deren Ent
wicklung sie selbst aktiv beiträgt. 
Mit der ständigen Vertiefung der so
zialistischen Demokratie geht der 
Prozeß der immer weiteren Festi
gung der sozialistischen R. einher. 
Die —*• sozialistische Gesetzlichkeit 
stellt das Unterpfand ihrer Festigkeit 
dar. Sicherheit und Festigkeit der so
zialistischen R. werden nicht zuletzt 
dadurch bedingt, daß das sozialisti
sche Recht bewußt und freiwillig 
durch die überwiegende Mehrheit 
des Volkes eingehalten wird, weil es 
zutiefst seinen Interessen entspricht 
und weil sich die Verwirklichung des 
sozialistischen Rechts auf das sozia
listische Bewußtsein und die Prinzi
pien der sozialistischen Moral grün
det. Dies setzt beständige, sich an 
den Beschlüssen der SED orientie
rende politisch-ideologische Erzie
hungsarbeit voraus, die von allen 
staatlichen Organen und gesell
schaftlichen Organisationen zu lei
sten ist, die an der Rechtsverwirkli
chung beteiligt sind (—► Rechtsbe
wußtsein).

Rechtsprechung: durch —► Ge
richte im Rahmen ihrer Zuständig
keit und in gesetzlich geregelten 
Verfahrensweisen ausgeübte spe
zielle Tätigkeit zur Verwirklichung 
des sozialistischen —* Rechts. Sie um
faßt vor allem die Prüfung, Feststel
lung und Entscheidung der Verant
wortlichkeit für Straftaten u. a. 
Rechtsverletzungen unter Anwen
dung des —► Strafrechts, des —*• Zivil
rechts, des —*■ Arbeitsrechts, des —*■ 
Familienrechts, des —► LPG-Rechts 
und des —► Bodenrechts. Der R. ob
liegt weiter die Klärung und Beile

gung von Konfliktfällen, die sich aus 
unklaren Rechtslagen über das Be
stehen oder Nichtbestehen, die Aus
gestaltung, Änderung oder Aufhe
bung von Rechtsverhältnissen erge
ben. Hierzu sind auf der Grundlage 
der bestehenden Rechtsnormen ex
akte, dem objektiven Geschehen 
und den subjektiven Besonderheiten 
entsprechende differenzierte, über
zeugende und die gesellschaftliche 
Entwicklung fördernde gerichtliche 
Entscheidungen zu treffen. Gericht
liche Entscheidungen sind nach Ein
tritt der Rechtskraft mittels staatli
cher Vollstreckungsmaßnahmen 
durchsetzbar. Damit werden Rechte 
und berechtigte Interessen der Bür
ger, Betriebe und Gemeinschaften 
wirksam geschützt. Die gesellschaft
liche Wirksamkeit der R. beschränkt 
sich nicht auf die richtige Entschei
dung des Einzelfalles, sondern ist 
mit der dazu erforderlichen Wahr
heitserforschung auf die Aufdek- 
kung der Ursachen von Rechtsver
letzungen, ihrer sozialen und politi
schen Zusammenhänge und die Mo
bilisierung der gesellschaftlichen 
Kräfte zu ihrer Beseitigung gerich
tet. Damit hat auch die R. die Auf
gabe, die Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft aktiv zu fördern. 
Die R. ist eine Form staatlicher 
Machtausübung, an der in breitem 
Umfange Werktätige teilnehmen. 
Ihr demokratischer Charakter wird 
daran deutlich, daß Werktätige als 
—*• Schöffen oder Mitglieder —* ge
sellschaftlicher Gerichte unmittelbar 
R. ausüben bzw. in verschiedenen 
Formen (z. B. Beauftragte von Kol
lektiven der Werktätigen und gesell
schaftlichen Organisationen, Bürg
schaft durch Kollektive, gesell
schaftlicher Ankläger oder Verteidi
ger) an der R. mitwirken. Die R. 
wird durch das —► Oberste Gericht 
der DDR, die Bezirksgerichte, die 
Kreisgerichte, die Militäroberge
richte und Militärgerichte und die 
gesellschaftlichen Gerichte entspre
chend den für die jeweilige Verfall-


